
RiStBV: 28 Regelung zu § 36 BKAG

28  Regelung zu § 36 BKAG
 
(1) Unterrichtet das Bundeskriminalamt die Generalstaatsanwälte nach § 36 BKAG darüber, dass es 
angezeigt erscheine, die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung einheitlich 
wahrzunehmen, so ist wie folgt zu verfahren:

a)  Der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk ein Sammelverfahren geführt wird, stellt, wenn er eine 
Zuweisungsanordnung nach § 36 BKAG für erforderlich hält, unverzüglich, möglichst binnen drei Tagen, 
das Einvernehmen für diese Anordnung mit der obersten Behörde der Innenverwaltung seines Landes her.

 
b)  Hält das Bundeskriminalamt es für angezeigt, dass die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung einem anderen als dem Land übertragen werden, in dem das staatsanwaltschaftliche 
Sammelverfahren geführt wird, verständigen sich die beteiligten Generalstaatsanwälte unverzüglich, 
möglichst binnen drei Tagen, darüber, ob eine Zuweisungsanordnung erforderlich ist und ob das 
Sammelverfahren von einer Staatsanwaltschaft des vom Bundeskriminalamt bezeichneten Landes 
übernommen werden soll. Der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk das Sammelverfahren übernommen 
werden soll, führt unverzüglich das für die Zuweisungsanordnung erforderliche Einvernehmen mit der 
obersten Behörde der Innenverwaltung seines Landes herbei.

 
c)  Wird ein staatsanwaltschaftliches Sammelverfahren noch nicht geführt, verständigen sich die 
beteiligten Generalstaatsanwälte fernmündlich oder fernschriftlich unverzüglich, möglichst binnen drei 
Tagen, darüber, ob die Einleitung eines Sammelverfahrens angezeigt ist und welche Staatsanwaltschaft 
das Sammelverfahren führen soll. Hält der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk das Sammelverfahren 
geführt werden soll, eine Zuweisungsanordnung für erforderlich, stellt er das Einvernehmen für diese 
Zuweisungsanordnung mit der obersten Behörde der Innenverwaltung seines Landes her.

 
(2) 1Bei der Entscheidung darüber, welche Staatsanwaltschaft ein Sammelverfahren führen soll, kann vor 
den sonstigen für die Führung von Sammelverfahren maßgebenden Gesichtspunkten kriminaltaktischen 
Erwägungen besondere Bedeutung zukommen. 2Können die Generalstaatsanwälte sich nicht einigen, sind 
die zuständigen Landesjustizverwaltungen zu beteiligen.

(3) Der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk das Sammelverfahren geführt wird, unterrichtet unverzüglich 
das Bundeskriminalamt über das Ergebnis seiner Verhandlungen mit der obersten Behörde der 
Innenverwaltung seines Landes und benennt gegebenenfalls die das Sammelverfahren führende 
Staatsanwaltschaft, deren Aktenzeichen sowie die sachbearbeitende Polizeidienststelle.

(4) 1Auch wenn die Einleitung eines staatsanwaltschaftlichen Sammelverfahrens nicht in Betracht kommt, 
ist unter Berücksichtigung kriminaltaktischer Erwägungen zu prüfen, ob eine Zuweisungsanordnung nach § 
36 BKAG erforderlich ist. 2Die beteiligten Generalstaatsanwälte verständigen sich unverzüglich, möglichst 
binnen drei Tagen, darüber, ob das Einvernehmen erklärt werden soll. 3Vor einer Entscheidung, dass das 
Einvernehmen zu einer Zuweisungsanordnung nicht erklärt werden soll, sind die zuständigen 
Landesjustizverwaltungen zu unterrichten. 4Ein beteiligter Generalstaatsanwalt des Landes, dem die 
polizeilichen Aufgaben insgesamt zugewiesen werden sollen, stellt das Einvernehmen für die 
Zuweisungsanordnung mit der obersten Behörde der Innenverwaltung seines Landes her und unterrichtet 
unverzüglich das Bundeskriminalamt über das Ergebnis der Verhandlungen.

(5) 1Hält der ein Sammelverfahren bearbeitende Staatsanwalt eine Zuweisungsanordnung des 
Bundeskriminalamtes für angezeigt, berichtet er dem Generalstaatsanwalt. 2Hält der Generalstaatsanwalt 
eine solche Anordnung des Bundeskriminalamtes für erforderlich, stellt er unverzüglich das Einvernehmen 
mit der obersten Behörde der Innenverwaltung seines Landes her und regt beim Bundeskriminalamt eine 
Zuweisungsanordnung an.


